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OP-Bereich im Fokus

Projekt der multiprofessionellen Zusammenarbeit 

erfolgreich in Helfenstein Klinik umgesetzt

■ Ein Projekt in der Helfenstein Klinik in Geislingen an 

der Steige zeigt, dass durch multiprofessionelle Zusammen-

arbeit wirtschaftliche Vorteile erreicht, die Arbeitszufrieden-

heit gesteigert und die Teamentwicklung nachhaltig gefördert 

werden.
Der zunehmende Kostendruck der vergangenen Jahre in den 

Krankenhäusern führte in fast jeder Klinik zu Projekten der 

Prozessoptimierung mit dem Ziel höherer Wirt schaft lichkeit. 

Im Fokus stand und steht dabei oft der OP-Bereich, der als 

teuerster Bereich einer Klinik gleichzeitig auch die höchsten 

Einnahmen erwirtschaftet.

Im OP arbeiten vier Berufsgruppen zusammen. Neben den 

Ärzten für Chirurgie und Anästhesie sind Fachpfl egekräfte 

eingesetzt, die als Funktionsdienst für den OP und die Zen-

tralsterilisation sowie als Funktionsdienst der Anästhesie spe-

ziell ausgebildet und examiniert sind. Wegen ihrer jeweiligen 

Spezialausbildung sind sie organisatorisch unter eigenständiger 

Leitung und achten zudem stets darauf, ihre berufsspezifi schen 

Interessen zu wahren. Im OP ist aber Teamarbeit gefragt, jeder 

ist auf den anderen angewiesen.

Neue Anforderungen verlangen in jedem Berufsbild, dass 

man sich praktisch und fachlich weiterentwickelt. Im Ergebnis 

sollte eine multiprofessionelle Zusammenarbeit und eine An-

gleichung der unterschiedlichen Arbeitsfelder erreicht wer den.

Multiprofessionalität bedeutet Ergänzung der Berufsbilder. 

Multiprofessionelle Zusammenarbeit im OP- und Anästhesie-

Funktionsdienst besteht in der qualifi zierten Durchführung 

von Basistätigkeiten der jeweils anderen Abteilung. Dabei ist 

nicht das umfangreiche und spezielle Fachwissen des anderen 

Funktionsdienstes gefordert, sondern das jeweilige Basiswissen 

soll ergänzt werden. Ziele sind die Bereitschaft für neue Her-

ausforderungen, Aufwertung des Berufsbildes, Förderung der 

ergänzenden und unterstützenden Zusammenarbeit, Team ent-

wicklung und Prozessoptimierung. Interdisziplinäres Arbeiten 

fördert das Verständnis für die andere Fachdisziplin und damit 

die Motivation der Mitglieder und Mitarbeiter.1

Erfolgreich in die Praxis umgesetzt wurde dieses Projekt 

2010 an der Helfenstein Klinik in einer Diplomarbeit zum 

Thema „Multiprofessionelle Zusammenarbeit der Funktions-

dienste im OP“. Die Helfenstein Klinik ist als Regelversorger 

das kleinere Haus im Klinikverbund „Kliniken des Landkrei-

ses Göppingen gGmbH“. Projektleiterin war die Verfasserin 

dieses Berichts in ihrer damaligen Funktion als OP-Fachkran-

kenschwester der Klinik im Rahmen ihres berufsbegleitenden 

Studiums an der Steinbeis-Hochschule Berlin mit dem Studi-

enziel „Social BBA“. Auftraggeber war die Geschäftsführung 

der Kliniken des Land kreises Göppingen. 

In der Kick-Off-Sitzung wurde allen betroffenen Mitglie-

dern und Mitarbeitern der Funktionsdienste sowie den Ärzten 

im OP-Bereich der Projektauftrag, die Projektorganisation und 

die Projektablaufplanung vorgestellt. Besondere Betonung wur-

de auf die Offenlegung aller Aktivitäten und die jederzeitige 

Auskunfts- und Diskussionsbereitschaft sowohl der Projektmit-

arbeiter als auch der betreffenden Funktionsdienste gelegt.

Im OP ist Teamarbeit gefragt, 

jeder ist auf den anderen 

angewiesen.

1  Vgl. Liehn, Margret. Grüning, Sylvia. Köhnsen, Niki (2006): OP und Anästhesie. 

Heidelberg: Springer Medizin Verlag. S. 3ff.

2  Vgl. Salfeld, Rainer. Hehner, Steffen. Wichels, Reinhard (2009): 

Modernes Krankenhausmanagement. Konzepte und Lösungen. 2. Aufl age. 

Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. S. 66f.

 1 Verlag, Kurzporträt

 2  Technische Angaben

 3  Anzeigenpreise und -formate, Rabatte

 4 Geschäftsbedingungen
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PFLEGEN UND BETREUEN

Der Projektauftrag forderte die Realisierung der multipro-
fessionellen Zusammenarbeit zwischen den Funktionsdiensten 
Zentral-OP, ZSVA (Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung)
und Anästhesie mit den Zielen einer fl exibleren Personalein-
satzplanung, der Beschleunigung der Prozessabläufe und der 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.Das Projektteam umfasste fünf Personen. Neben der Projekt-
leitung waren die Pfl egedienstleitung der Helfenstein Klinik 
sowie die Leiter der Funktionsdienste für OP, ZSVA und Anäs-
thesie eingebunden.

Vorgabe war, mit der Projektbesetzung dieser fünf Perso-
nen den Gesamtumfang des Projekts im Zeitraum von sieben 
Monaten und mit einem Aufwand von 120 Arbeitsstunden zu 
bewältigen. Endtermin für das Projekt war somit Juni 2010.

Das Interesse an diesem Projekt konnte durch die offene Ar-
beitsweise des Projektteams sehr positiv entwickelt wer den. 
Die Mitglieder und Mitarbeiter der betroffenen Funktions-
dienste reagierten aufgeschlossen und brachten sich mit Fragen, 
Auskünften und Meinungen aktiv ein. Obwohl nicht direkt 
betroffen, erkannten darüber hinaus auch die Ärzte im OP-Be-
reich die Chancen der Projektwirkung und unterstützten das 
Projektteam in seiner Arbeit und bei Tests oft unaufgefordert.

Im ersten Schritt konzentrierte sich die Bearbeitung auf 
alle bestehenden Regelungen und Dienstanweisungen für den 
OP-Bereich. Die Zeitpläne, speziell die Arbeitszeiten und die 
Urlaubsplanung, wurden untersucht. Erreicht wurden eine ge-
meinsame Abstimmung der Dienstpläne zwischen den Funk-
tionsdiensten und eine fl exiblere Personaleinsatzplanung. Zu-
dem wurde die Frage geklärt, wie viele Saalkontingente für die 
tägliche Betriebszeit vorgehalten werden müssen und wie die 
Zuteilung der Personalressourcen sicherzustellen ist.2Viel Zeit nahmen die Überarbeitung und Ergänzung der 
Stel lenbeschreibungen und die Tätigkeitskataloge in Anspruch. 
Über diese Beschreibungen wollte das Projektteam zu einem 
Katalog gegenseitig unterstützbarer Tätigkeiten kommen, der 
als Grundlage für eine Zusammenarbeit dienen konnte. Auf 
der Basis vorhandener Stellen- und Tätigkeitsbeschreibungen 
der Gesundheits- und Krankenpfl ege wurden zusätzlich spe-

Verlauf der Naht-Schnitt-Zeiten

Die Wechselzeiten in Minuten (gerundet) haben sich im Verlauf des Projektes in den OP-Sälen Orthopädie, Allgemeinchirurgieund Gynäkologie um durchschnittlich 2 Minuten verbessert.

Chir. Orth. 41 36 39 33 34
Chir. Allg. 35 30 34 36 34
Chir. Gyn. 32 30 32 32 30

zielle Beschreibungen für die Fachkrankenschwester/-pfl eger 
im Operationsdienst und in der Anästhesie erstellt, wobei die 
funktionsdienst-spezifi schen Aufgaben vom Projektteam be-
schrie ben wurden. Daraus konnte dann in diskutierten Ein zel-
schritten ein Katalog gegenseitig unterstützbarer Tätigkeiten 
entwickelt werden, der künftig in jede Stellenbeschreibung 
als sonstige Aufgaben eingebunden wird.Schon während des Projekts wurden die entwickelten Mög -
lich keiten gegenseitiger Unterstützung mit den Betroffenen 
dis kutiert, geschult und praktiziert. Im Mai 2010 wurde dann 
über vier Wochen ein umfassender Praxistest der multiprofes-
sionellen Zusammenarbeit für die Funktionsdienste durchge-
führt und ausgewertet.Es konnte eine gegenseitige Unterstützung von über 420 Ar-
beitsminuten gemessen werden. Auf ein Jahr hochgerechnet, 
ergab dies allein schon eine Kostenreduzierung im Wert von 
über 5000 Minuten.

Durch die multiprofessionelle Zusammenarbeit reduzier ten 
sich aber auch die täglich dokumentierten Naht-Schnitt-Zei-
ten (=Wechselzeit zwischen zwei OPs) in den chirurgischen 
OP-Sälen um gut zwei Minuten. Als Folge war damit die ver-
füg bare Zeit für chirurgische Eingriffe angestiegen (Abb. oben). 
Der rechnerische Wert dieses durchschnittlichen Zeitgewinns 
wurde vom Controlling als ein erheblicher wirtschaftlicher 
Er folg ermittelt. Damit hatte sich das Projekt schon wäh rend 
der Projektlaufzeit bezahlt gemacht.Die Projektziele wurden termingerecht und in vollem Um-
fang erreicht. Zum Projektabschluss setzte die Helfenstein Kli-
nik einen ständigen Arbeitskreis ein, der diese Ergebnisse künf-
tig fördern und verifi zieren soll.

Autorin 
Michaela Vogler BBA, Württ. Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.



1  Verlag, Kurzporträt 2  Technische Angaben

Die Rotkreuzschwester
Heftformat: 210 mm breit, 297 mm hoch

Satzspiegel: 181 mm breit, 245 mm hoch

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Raster:  60er (150 lpi)

Druckvorlagen:   nur in digitaler Form, Fotos, Rein-
zeichnungen, reprofähige  Vorlagen.

Farbskala:  Euroskala

Datenübertragung:

FTP Zugangsdaten auf Anfrage

E-Mail dtp@waechter.de

Datenträger  CD-ROM, ZIP-Disk (100 + 250 MB)

Bitte eine Nachricht mit einer Kopie der an den Verlag über-
tragenen Daten an 0 30/31 50 10 66 faxen!

Datenformate für Anzeigen:

PDF  Als  Standarddateiformat empfehlen 
wir PDF in Version 1.3 (als PDF/X), 
 höhere  Versionen nach  Absprache. 
Nur CMYK-Farben, unsepariert.  
Datei ohne Kennwortschutz.

EPS  Vektor-EPS, Illustrator 8 kompatibel, 
Schriften in Pfade, nur CMYK Farben.

Andere Dateiformate nur nach voriger Absprache.

Datenübermittlung/technische Rückfragen an:

Verlag W. Wächter GmbH, 
Abteilung DTP, Bismarckstraße 108, 10625 Berlin

Telefon 0 30/3 18 69 01-25, Telefax 0 30/31 50 10 66
E-Mail dtp@waechter.de

Verlagsbüros 

Bremen
Verlag W. Wächter GmbH
Elsasser Straße 41, 28211 Bremen
Telefon 04 21/3 48 42-0
Telefax 04 21/3 47 67 66
 04 21/34 40 09
E-mail verlag@waechter.de 

Berlin
Verlag W. Wächter GmbH
Bismarckstraße 108, 10625 Berlin
Telefon 0 30/3 18 69 01-0
Telefax 0 30/3 12 82 04
 0 30/31 50 10 66
E-mail berlin@waechter.de

Bankverbindungen
Sparkasse in Bremen
Kto.-Nr. 100 4217 (BLZ 290 501 01)
Postbank Hamburg
Kto.-Nr. 53 077-200 (BLZ 200 100 20)

Anzeigenverkauf
Alexander Neetzow
Anzeigenleitung

Telefon 04 21/3 48 42-24
Telefax 04 21/3 47 67 66
E-Mail 
neetzow@waechter.de 

Kurzporträt:
Die Rotkreuzschwester ist die Mitglieder- und 
Fachzeitschrift des Verbandes der Schwestern-
schaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. Sie 
erscheint viermal im Jahr in einer Gesamtauflage 
von 22.000 Exemplaren je  Ausgabe.

Die Zeitschrift ist  Zentralorgan und Fachmagazin 
zugleich und spricht eine homogene und fachlich 
hoch versierte und professionalisierte Zielgruppe 
an: die examinier te Rotkreuzschwester. Davon 
etwa 4.000 in leitenden Posi tionen als Oberinnen, 
Pflegedienst- und Stationsleiterinnen, Fach-
schwestern in allen Bereichen des Krankenhaus- 
und Gemeindewesens, Pflege- und Kurheimen, 
Alteneinrichtungen etc. Die Schwesternschaften 
unterhalten im Bundesgebiet über 30 eigene 
Krankenhäuser.

Redaktionelle Fachthemen und Schwerpunkte: 
Ausbildungs- und tätigkeitsspezifische Fachthe-
men zu Gynäko logie/Geburtshilfe, Krankenpflege 
in allen Bereichen, Pflegestandard/-planung/
-dokumentation, Umweltschutz, Unterricht/
Fort bildung/Ausbildung, Intensiv- und Anästhesie-
pflege, Dialyse,  Innere Medizin, Hygiene, Endosko-
pie, Rechtssituation. Hinzu kommen Berichte und 
Meldungen aus den Schwesternschaften, Nach-
richten vom Verband, Personalien und Weiteres.

Erscheinungsweise: Vierteljährlich, jeweils 
zum Beginn des letzten Quartalsmonats 
(März, Juni, September, Dezember)

Anzeigenschluss: 6. Januar 2012, 
5. April 2012, 5. Juli 2012, 5. Oktober 2012 



3  Anzeigenpreise und -formate, Rabatte

Die Rotkreuzschwester

Größe in 
Seitenteilen

Satzspiegel-
format 
in mm

Preise in EUR 
angeschnittene

Anzeigen  
in mm*

Breite x 
Höhe s/w 4-farbig Breite x Höhe

1/1  181 x 245 2.641,– 4.620,–  210 x 297

1/2 hoch
 quer

 88 x 245
 181 x 120 1.360,– 2.350,–  103 x 297

 210 x 142

1/3 hoch
 quer

 57 x 245
 181 x 78 900,– 1.600,–

*zuzüglich
3 mm Beschnitt

Alle Preise  verstehen 
sich zzgl. gesetzlicher 

 Mehrwertsteuer.
Preisliste Nr. 4 

gültig ab 1.1.2012

1/4 quer  181 x 57 700,– 1.200,–

Rabatte
Malstaffel   Mengenstaffel
 2 Anzeigen     5 %     1 Seiten     5 % 
 4 Anzeigen   10 %    3 Seiten  10 % 
 8 Anzeigen  15 %     6 Seiten  15 %
    8 Seiten 20 %

Die Mal- und Mengenstaffelrabatte werden 
für  Abnahmen in nerhalb eines  Abschlusszeit-
raumes von 12 Monaten gewährt.
Bei Abschlusserteilung werden die Rabatte 
sofort auf der Rechnung berücksichtigt. Ohne 
Abschluss erfolgt die Rabatt abrechnung per 
Dezember auf das Kalenderjahr.

Beilagen bis 25 g:
90,– EUR/1.000 Stück 
zzgl. Postgewichtsgebühren

Beihefter 4 Seiten:
90,– EUR/1.000 Stück

Zahlungsbedingungen
Zahlbar ohne Skonto sofort nach Erhalt 
der Rechnung.

Alle Preise verstehen sich 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden All gemeinen Geschäftsbe din-
gun gen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Wer bungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Werbung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzei-
genmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre-
ten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nicht erfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages be-
ruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeteranzeigen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plät zen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitge-
teilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an 
redaktio nellen Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf-
grund ihrer Ge staltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses – abzulehnen, insbesondere wenn
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Be stimmungen verstößt oder
• deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des In halts, der Gestaltung,
  der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder
• Anzeigen Werbung Dritter oder für Dritte 
 enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage des 
Musters und dessen Billigung bindend. Soweit der Verlag von seinem Ableh -
nungs recht in Bezug auf Werbemittel, die Werbung Dritter oder für Dritte ent-
halten (Verbundwerbung), keinen Gebrauch macht, bedürfen diese in jedem 
Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese 
berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Verbundaufschlages. Die Ablehnung 
einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber un ver-
züglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druck qua-
lität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus maß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür ge-
stellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Hand-
lung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Scha den s-

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des An zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Be-
legseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen der Druckvorlage hat der 
Auftrag geber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere An-
zeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamt-
durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – 
wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fach-
zeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich verbreitete) Auflage des ver-
gangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur 
dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie
• bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren  mindes tens 20 v. H., 
• bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren  mindestens 15 v. H., 
• bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren mindestens 10 v. H., 
• bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren  mindes tens 5 v. H.,
beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so recht-
zeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom 
Vertrag zurücktreten konnte.
18. Betr. Ziffernanzeigen. Unzutreffend.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet 
acht Wochen nach der erstmaligen Veröffentlichung der Anzeige oder des ande-
ren Werbemittels, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen 
worden ist.
20. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das Gesetz zwin-
gend nichts anderes vorsieht, der Sitz des Verlages.

a) Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten 
neue Tarife bei Preisanpassungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft; 
 dies gilt gegenüber Nicht-Kaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von 
vier Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.
b) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages auf Er fül-
lung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird auch 
kein Scha denersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffent-
lichte Anzeigen geleistet. Bei Betriebs störungen oder Eingriffen durch höhere 
Gewalt, z. B. Streik, Beschlagnahme und dgl. – sowohl im Betrieb des Verlages 
als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Ver-
bindlichkeiten bedient –, hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der ver-
öffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der zugesicherten Aufla -
ge verbreitet worden sind.
c) Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt 
der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.
d) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht 
 sofort erkennbar, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprü che. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt erscheinenden Anzeigen, 

wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf 
Fehler hinweist.
e) Nicht termingerechte Lieferung der Druck un ter lagen und der Wunsch nach 
einer von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen 
auf Platzierung und Druckqualität verursachen und schließen spätere Rekla-
mationen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung entstehender Mehrkosten 
vorbehalten.
f) Die Urheberrechte an den vom Verlag gratis oder gegen Entwurfskostenbe-
teiligung erstellten Anzeigenentwürfen und Texten, Signets und dergleichen 
dürfen nur für die Insertion in Titeln des Verlages verwendet werden. Bei Zuwi-
derhandlung werden die üblichen und angemessenen Kosten für einen grafi-
schen Entwurf in Rechnung gestellt.
g) Werbeagentur und Werbungsmittler sind verpflichtet, sich mit ihren An -
ge boten, Verträgen und Abrechnungen an die Preisliste des Verlages zu halten. 
Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden.
h) Zu Beginn einer neuen Geschäftsverbindung behält der Verlag sich vor, Vor-
auszahlungen bis zum Anzeigen schluss zu verlangen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt 
auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende An zei-
ge oder Beilage zu zahlende Entgelt. Die gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfül lungs-
gehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicher-
ter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haf-
tet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahr lässigkeit von Erfül lungs-
gehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe 
des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer 
bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Ein gang 
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probe-
abzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der 
Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung so-
fort nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb 
der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des lau-
fenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzei-
gen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vor-
auszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
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